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Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-44000 
Telefax: 089 233-44503 

Fall Teresa Z.: Rückkehr des verurteilten, gewalttätigen Polizisten in den Dienst

Schriftliche Anfrage gemäß § 68 GeschO von Frau StRin Gülseren Demirel und 
Herrn StR Dominik Krause vom 17.07.2014, eingegangen am 17.07.2014
Az.: D-HA II/V1 121-3-0005

Sehr geehrte Frau Stadrätin Demirel,
sehr geehrter Herr Stadtrat Krause, 

Ihre Anfrage vom 17.07.2014 wurde im Auftrag von Herrn Oberbürgermeister Dieter Reiter in 
Federführung dem Kreisverwaltungsreferat zur Beantwortung zugeleitet. 

Für die am 07.08.2014 gewährte Fristverlängerung bedanken wir uns. 

Ihrer Anfrage schicken Sie folgenden Sachverhalt voraus:

„Laut aktuellen Zeitungsberichten wurde der rechtskräftig wegen Körperverletzung verurteilte 
Polizist Frank W., der die gefesselte Teresa Z. vor einem Jahr auf einer Polizeiwache ins Ge-
sicht schlug und verletzte, wieder zum Dienst zugelassen. Obwohl das Gericht keine Notwehr 
anerkannte und den Beamten zu 10 Monaten Haft auf Bewährung und 3000 Euro Geldstrafe 
verurteilte, entschied sich der Polizeipräsident Hubertus Andrä, dem Polizisten eine zweite 
Chance zu geben.“ 

          

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Claudia Vollmer
Stadtdirektorin

Vertreterin des
Kreisverwaltungsreferenten

Leiterin der Hauptabteilung II
Einwohnerwesen

05.09.2014

 

          
Frau Stadträtin Gülseren Demirel 
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Zu den im Einzelnen gestellten Fragen teilen wir Ihnen Folgendes mit: 

Frage 1:
Wie kommt es dazu, dass ein rechtskräftig wegen Körperverletzung verurteilter Polizist wieder 
in den Polizeidienst übernommen wird? Welche Gründe gibt es hierfür?

Frage 2:
In welchem Einsatzbereich wird Frank W. in Zukunft eingesetzt werden?

Frage 3:
Wird er in seiner neuen Position unmittelbaren Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern haben?

Frage 4:
Welche Konsequenzen hat die Münchner Polizei aus dem Vorfall gezogen? Wie will die Polizei 
weitere Vorfälle dieser Art in Zukunft verhindern?

Antwort des Kreisverwaltungsreferates zu den Fragen 1 bis 4:
Die von Ihnen gestellten Fragen betreffen ausschließlich Angelegenheiten, die in den Zustän-
digkeitsbereich des Polizeipräsidiums München fallen. Mangels eigener Zuständigkeit des 
Kreisverwaltungsreferates kann eine Beantwortung Ihrer Fragen nur durch das Polizeipräsidi-
um München vorgenommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vollmer
Stadtdirektorin


